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Abréviations

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
AIA Automatischer Informationsaustausch
SSK Schweizerische Steuerkonferenz
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
SSV Schweizerischer Städteverband

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
EAR Echange automatique de renseignements
CSI Conférence suisse des impôts
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
USS Union syndicale suisse
AFC Administration fédérale des contributions
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
USAM Union suisse des arts et métiers
UVS Union des Villes Suisses
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Traduction: Chloé Magnin)

La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts, laquelle a été
élaborée par le gouvernement et le Parlement entre 2020 et 2021, souhaite rendre
possible une déclaration d'impôt entièrement électronique et, par la même occasion,
concrétiser la motion Schmid (plr, GR; Mo. 17.3371), qui souhaite supprimer la signature
obligatoire sur la déclaration d'impôt. Le Conseil fédéral y a vu l'opportunité d'autoriser
le dépôt numérique des impôts prélevés par les cantons pour la Confédération,
notamment concernant les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital. La
saisie analogue de la déclaration d'impôt resterait autorisée et les cantons ne seraient
pas obligés de proposer une déclaration d'impôt numérique. Après un désaccord entre
les Conseils, le Conseil national s'est imposé avec sa proposition qui force les deux
cantons n'ayant pas encore une telle offre, à mettre à la disposition de la population
une infrastructure permettant de remplir une déclaration d'impôt électronique.
Cependant, aucun délai d'instauration n'a été fixé. Le Conseil des Etats s'est lui imposé,
en accord avec le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'habilitation du Conseil fédéral à
prescrire à l'avenir l'exécution électronique des procédures en matière d'impôts
indirects relevant de la compétence de la Confédération – le Conseil national aurait
préféré une procédure fiscale électronique volontaire encouragée par des incitations.
En addition, les Conseils ont décidé non pas d'obliger les cantons à utiliser des
formulaires identiques pour la déclaration d'impôt, mais de les obliger à utiliser des
formats de données uniformes.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RÉSUMÉ DU PROCESSUS
ANJA HEIDELBERGER

Chronique générale

Finances publiques

Impôts directs

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
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elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 1

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat das Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich. Die SGK-NR hatte in ihrer Vorberatung zwei
weitreichende Änderungen der Vorlage vorgenommen: Hatte der Bundesrat die
elektronische Durchführung von Steuerverfahren unter anderem bei der direkten
Bundessteuer noch als Möglichkeit formuliert, wollte die Kommission die Kantone zur
Einführung einer solchen Möglichkeit verpflichten. Dies stellte denn auch den Grund für
den Nichteintretensantrag Amaudruz (svp, GE) dar: Es sei nicht richtig, Digitalisierung
zu erzwingen; die Steuerzahlenden  sowie die Kantone müssten die Wahlfreiheit haben,
betonte die Minderheitensprecherin. Bundesrat Maurer warb für die bundesrätliche
Kann-Formulierung: Der Bundesrat nehme regelmässig an der
Finanzdirektorenkonferenz statt und tausche sich mit der Konferenz der kantonalen
Steuerdirektoren aus, er werde also die Kantone nicht gegen ihren Willen zu der
entsprechenden Umsetzung verpflichten. Sowohl in der Eintretensabstimmung (148 zu
45 Stimmen) als auch in der Detailabstimmung (139 zu 54 Stimmen) stellte sich der Rat
gegen die SVP-Fraktion und hinter die Formulierung der Kommission. 
Während der bundesrätliche Vorschlag der Kommission in diesem ersten Punkt nicht
weit genug ging, ging er ihr in einem weiteren Punkt hingegen zu weit, nämlich in der
Frage, ob der Bundesrat die elektronische Durchführung von Verfahren, die in seiner
Zuständigkeit liegen – also bei der Mehrwertsteuer, der Stempelabgabe, beim AIA, der
Amtshilfe und der Verrechnungssteuer –, vorschreiben können solle. Diese Kompetenz
wollte die Kommission aus der Vorlage streichen, was bei einer Minderheit Rytz (gp, BE)
auf Widerstand stiess. Man solle hier nicht die Möglichkeit schaffen, dass sich einzelne
Unternehmen der elektronischen Durchführung entziehen könnten, argumentierte
Rytz. Der Finanzminister verteidigte die Möglichkeit des Bundesrates, die Unternehmen
zur Umstellung verpflichten zu können, da sonst in zwei, drei Jahren eine solche
Formulierung neu ins Gesetz eingefügt werden müsste, wenn eine solche Verpflichtung
dann doch erwünscht sein sollte. Wiederum folgte der Rat dem Vorschlag der
Kommissionsmehrheit und lehnte den Minderheitsantrag Rytz mit 111 zu 81 Stimmen (bei
1 Enthaltung) ab. Den Minderheitsantrag unterstützten SP, Grüne und Grünliberale. 
Überdies lagen zwei weitere Minderheitsanträge vor: Eine weitere Minderheit Amaudruz
forderte den Verzicht auf einheitliche Formulare, welche die Kommission wieder
hinzugefügt hatte, nachdem sie der Bundesrat nach der Vernehmlassung gestrichen
hatte. Mit 139 zu 53 Stimmen fand auch dieser Vorschlag ausserhalb der Reihen der
SVP-Fraktion keine Zustimmung. Des Weiteren forderte eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) den Verzicht auf die systematische Nutzung der AHV-Nummern durch die ESTV,
welche neu erlaubt werden sollte. Die Gefahr des Datendiebstahls sei zu hoch, wenn
die AHV-Nummer überall verwendet werde, betonte er. Finanzminister Maurer konterte
hingegen, dass es gerade bei Rentenauszahlungen am sichersten sei, wenn die ESTV
dieselbe Identifikationsnummer verwende wie die AHV-Ausgleichskassen. «Denken Sie
an die hundert Hans Müller», forderte er. Wiederum folgte der Rat mit 139 zu 53
Stimmen der Kommissionsmehrheit. Abschliessend stimmte der Nationalrat der
geänderten Vorlage mit 148 zu 45 Stimmen zu, abgelehnt wurde sie von einer Mehrheit
der SVP-Fraktion. 2
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In der Wintersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich und machte dabei seinem Namen als
Kantonskammer alle Ehre. So korrigierte die kleine Kammer verschiedene vom
Nationalrat eingefügte Änderungen entsprechend den Wünschen verschiedener
Kantone.
Erstens folgte der Rat seiner FK-SR bezüglich der Möglichkeit des Bundesrates, die
elektronische Durchführung von Verfahren auf Bundesebene vorschreiben zu können.
Der Nationalrat hatte diese Verpflichtungsmöglichkeit gestrichen, der Ständerat kehrte
jedoch zur bundesrätlichen Version zurück. Einerseits gehe es hier nicht in erster Linie
um Privatpersonen, die mit der elektronischen Durchführung überfordert wären,
sondern um professionelle Personengruppen, die «eigentlich über das benötigte Know-
how und die Infrastruktur verfügen müssten», betonte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Andererseits werde der Bundesrat diese Regelung nicht sofort einführen,
sondern «wenn die Zeit dafür reif ist». Als zweite Differenz zum Erstrat entschied die
kleine Kammer auf Bitte der Finanzdirektorenkonferenz, den Kantonen nur die
Möglichkeit zur vollständigen elektronischen Eingabe zu geben, sie aber nicht dazu zu
verpflichten. Bereits heute nützten nur zwei Kantone noch kein elektronisches
Verfahren, diese würden aber ebenfalls in Kürze nachziehen, erklärte der
Kommissionssprecher. Drittens entschied sich der Ständerat gegen die Formulierung
des Nationalrats zur Vereinheitlichung von Formularen und Datenformaten bei den
Steuererklärungen – die Kantone hätten sich an der entsprechenden Formulierung
gestört, erklärte Ettlin. Stattdessen nahm der Rat einen Kompromissvorschlag beruhend
auf dem Vorschlag der Kantone an und fügte dabei auch einen Passus ein, wonach die
Datenformate in Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und Kantonen festgelegt
würden. Stillschweigend folgte der Ständerat dem Bundesrat sowie dem Nationalrat bei
der Frage der Verwendung der AHV-Nummer; im Nationalrat hatte diese Frage zuvor
noch für einige Diskussionen gesorgt. Einstimmig nahm der Ständerat den Entwurf in
der Folge an. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession startete der Nationalrat das Differenzbereinigungsverfahren
zum Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Von drei offenen
Differenzen bereinigte er zwei: Stillschweigend bestätigte die grosse Kammer die
Befähigung für den Bundesrat, die elektronische Durchführung von Verfahren bei den
indirekten Steuern vorschreiben zu können. In der ersten Beratungsrunde hatte sich
der Nationalrat dagegen gewehrt und ein freiwilliges, durch Anreize gefördertes
vermehrt elektronisches Steuerverfahren bevorzugt. Nun pflichtete er jedoch dem
Ständerat ohne Gegenantrag bei. Auch bei der Pflicht der Kantone, einheitliche
Formulare und Datenformate für die Steuererklärung zu verlangen, stimmte der
Nationalrat dem Vorschlag seines Schwesterrats zu. Der Bundesrat wollte eine solche
Pflicht vollständig streichen, der Nationalrat wollte anfänglich sowohl Formulare als
auch Datenformate vereinheitlichen, um den administrativen Aufwand zu verringern.
Der Ständerat hatte sich jedoch für einen Vorschlag der Kantone entschieden, gemäss
dem Datenformate, nicht aber Formulare zu vereinheitlichen seien. Diesem Vorschlag
pflichtete nun auch der Nationalrat bei.
Offen blieb hingegen die Differenz bezüglich der Pflicht für die Kantone, elektronische
Verfahren anzubieten. Der Nationalrat hatte in der ersten Behandlungsrunde eine
solche Pflicht vorgeschlagen und nun daran festgehalten, obwohl sich die
Kantonskammer dagegen ausgesprochen hatte. Mit 135 zu 51 Stimmen folgte der
Nationalrat der Kommissionsmehrheit und lehnte somit einen Minderheitsantrag Aeschi
(svp, ZG), der mit Verweis auf die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
technologischen Möglichkeiten der einzelnen Kantone auf diese Pflicht verzichten
wollte, ab. Einzig die geschlossen stimmende SVP-Fraktion war dem Antrag von Aeschi
gefolgt. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 bereinigte der Ständerat die verbliebenen Differenzen im
Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Zuvor hatte die SGK-SR
empfohlen, dem Nationalrat in sämtlichen verbliebenen Punkten beizupflichten. Erich
Ettlin (mitte, OW) erläuterte, es gehe noch um die Frage, ob die Kantone zu
elektronischen Verfahren verpflichtet werden sollen. Der Ständerat und der Bundesrat
hätten hier eine Kann-Formulierung bevorzugt, nun sollten jedoch auch die
verbliebenen zwei Kantone ohne elektronische Verfahren zu deren Einführung
verpflichtet werden, wie es der Nationalrat wünsche. Dabei sei jedoch gemäss ESTV
keine zentrale Software für die Steuerverfahren geplant; die Kantone müssten somit
nicht auf eine andere Software umsteigen. Daniel Fässler (mitte, AI) wehrte sich für
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seinen Kanton, einer der beiden «Nachzügler», der gemäss Angaben der Appenzeller
Steuerverwaltung die Umstellung nicht innert ein bis zwei Jahren vornehmen könne.
Damit widersprach er Finanzminister Maurer, der zuvor davon gesprochen hatte, dass
auch die letzten beiden Kantone innert zwei Jahren ihre Verfahren umstellen würden.
Entsprechend sei es möglich, dass der Kanton eine Verlängerung der Umsetzungsfrist
von zwei Jahren benötigen werde. Der Finanzminister beschwichtigte in der Folge die
Appenzeller Bedenken, da den Kantonen keine Vorgaben zur Umsetzung der Pflicht, ein
elektronisches Verfahren anzubieten, gemacht würden. «Es spielt tatsächlich keine
entscheidende Rolle, ob es im einen oder anderen Kanton noch etwas länger dauert»,
betonte er. Die Pflicht an die Kantone sei zwar nicht elegant und föderal, aber man
werde «das dann [...] föderal und elegant umsetzen», versicherte Maurer. Neben
diesem letzten inhaltlichen Aspekt akzeptierte der Ständerat auch eine Ersetzung des
Begriffs «steuerpflichtige Person» durch «antragstellende Person» und die Einführung
des Begriffs «Ersatzpflichtige». Einstimmig (mit 44 zu 0 Stimmen) hiess der Ständerat
das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich in der
Schlussabstimmung gut, der Nationalrat nahm es mit 143 zu 53 Stimmen gegen den
Willen der SVP-Fraktion ebenfalls deutlich an. 5

Im November 2021 gab der Bundesrat bekannt, das Bundesgesetz über elektronische
Verfahren im Steuerbereich gestaffelt in Kraft zu setzen. Per Anfang 2022 soll der
Bundesrat neu die Kompetenz erhalten, die Unternehmen zu einem elektronischen
Verkehr mit der ESTV zu verpflichten. Eine Einforderung der AHV-Nummern durch die
Versicherungen ist ab September 2022 möglich, so dass die Versicherungsleistungen ab
Januar 2023 bei der ESTV gemeldet werden können. Zudem haben die Kantone zwei
Jahre Zeit zur Umsetzung der neuen Bestimmungen im StHG, das folglich auf den 1.
Januar 2024 in Kraft treten wird. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) BBl 2020, S. 4705 ff.; Ergebnisbericht Elektronisches Verfahren im Steuerbereich
2) AB NR, 2020, S. 1702 ff.
3) AB SR, 2020, S. 1309 ff.
4) AB NR, 2021, S. 1
5) AB NR, 2021, S. 1522; AB SR, 2021, S. 414 f.; AB SR, 2021, S. 735
6) Medienmitteilung BR vom 3.11.21
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